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 Veröffentlicht am 17.09.1953

Norm

EheG §49 E

Rechtssatz

Zur Frage, inwieweit Eifersuchtsausbrüche und Beschimpfungen durch das Verhalten des Gatten veranlaßt sind, der

seine Frau geschlechtlich vollkommen vernachlässigt, seine Gespräche mit ihr auf das Notwendigste beschränkt, ihr

nur ein sehr karg bemessenes Wirtschaftsgeld gibt, aber mit anderen Frauen Theater besucht und Autofahrten

unternimmt, Tanzunterhaltungen besucht und sich dort mit anderen Frauen unterhält.
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